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1 Datenaufbereitung in den FDZ 

1.1 Datenaufbereitung 

Aus dem Originalmaterial der Statistik der Empfänger von Asylbewerberregel-

leistungen und der Statistik der Empfänger von ausschließlich besonderen 
Asylbewerberleistungen wurden lediglich die Hilfsmerkmale entfernt. Hilfs-
merkmale dienen der technischen Durchführung einer Statistik und werden 
nach der Plausibilitätsprüfung entfernt (vgl. §10 Abs. 1 und §12 Abs. 1 Bun-
desstatistikgesetz - BStatG). Folglich stehen diese auch nicht für wissenschaft-
liche Forschungszwecke zur Verfügung. Im Folgenden werden die entfernten 

Hilfsmerkmale kurz beschrieben. 

Das entfernte Erhebungsfeld EF1 beschreibt die Bogenart, also den verwen-

deten Erhebungsbogen, der je nach Art der empfangenen Leistung verwendet 
wurde. Es können folgende zwei Erhebungsbögen unterschieden werden (Bo-
genart 3 = Regelleistungen und Bogenart 5 = ausschließlich besondere Leis-
tungen). 

Bei dem entfernten Erhebungsfeld EF3 (Laufende Nummer) handelt es sich 
um eine Sortierung bzw. Zählung der einzelnen in Papierform vorliegenden Er-
hebungsbögen. Seit die Datenlieferung auf elektronischem Weg erfolgt, ist die-
ses Feld nicht mehr relevant und wird daher auch nicht mehr befüllt. 

Das ursprüngliche Hilfsmerkmal EF4 stellt eine 11-stellige Kennnummer zur 
Identifikation der Leistungsempfängerinnen und -empfänger dar. Um das aus 
EF4 hervorgehende Analysepotenzial von Haushaltszusammenhängen trotz-

dem nutzbar zu machen, wurde eine neue Variable (Pseudo-Haushaltsnum-
mer) gebildet. Diese dient dazu Personen abzugrenzen, die einem gemeinsa-
men Haushalt angehören. Da die Original-Variable EF4 über die Jahre nicht 
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immer personengebunden ist, können keine echten Verlaufsanalysen vollzo-
gen werden. 

Das entfernte Erhebungsfeld EF36 (lfd. Nr. Person im Haushalt) wird von den 
Statistischen Landesämtern vergeben und dient ausschließlich der rationellen 
Aufbereitung der Erhebung. 

1.2 Anonymisierungsmaßnahmen 

Die im FDZ angebotenen Mikrodaten der amtlichen Statistik müssen mindes-
tens formal anonymisiert vorliegen. Dies bedeutet, dass die Einzelangaben 
ausschließlich ohne die Angaben von Name und Anschrift für statistische Aus-
wertungen zur Verfügung gestellt werden (vgl. §16 Abs. 6 zusammen mit §5a 
Abs.3 BStatG). Da die von den Fachbereichen der einzelnen Statistischen Lan-

desämter übermittelten Daten bereits als formal anonymisierte Datensätze 
(ohne Namen und Anschrift) übermittelt werden, müssen keine weiteren Ano-
nymisierungsmaßnahmen vorgenommen werden. 

1.3 Methodik der Verknüpfung 

Da zur Erstellung dieses Produkts keine Daten verknüpft wurden, entfällt die-

ser Punkt. 

2 Produkt 

2.1 Merkmale und Merkmalsbeschreibung 

Der Leistungskatalog des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) umfasst 
die Regelleistungen und die besonderen Leistungen (vgl. Metadatenreport, 
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Teil 1 Allgemeine und methodische Informationen zur Statistik der Empfänger 
von Asylbewerberregelleistungen, Kapitel 1). 

2.1.1 Merkmalsdefinitionen 

Regelbedarfsstufe bzw. Typ des Leistungsempfängers: 

Anstelle der „Stellung zum Haushaltsvorstand“ werden seit dem 01.01.2016 
Regelbedarfsstufen erhoben. Die insgesamt sechs Stufen bieten ebenfalls In-

formationen über die Stellung einer Person im Haushalt (Alleinstehende, Part-
ner, weitere Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche). Die Regelbedarfe 
werden anhand des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (RBEG) festgelegt. Die 
jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) Zwölftes Buch (XII) erfolgt anhand eines Mischindex aus der bundes-

durchschnittlichen Preisentwicklung für regelbedarfsrelevante Güter und 
Dienstleistungen sowie der bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Netto-
löhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer (§ 28a Absatz 2 SGB XII). 
Die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen hat Auswirkungen auf die nach § 
2 AsylbLG entsprechend dem SGB XII zu gewährenden Leistungen und auf 

die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG. 

Geschlecht: 

Analog zu den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes werden die 
Merkmalsausprägungen „ohne Angabe" (seit dem Berichtsjahr 2017 erhoben) 
und „divers" (seit dem Berichtjahr 2019 erhoben) dem männlichen Geschlecht 
zugeordnet. Der Grund dafür sind die sehr geringen und damit geheimhal-

tungsrelevanten Fallzahlen in beiden Kategorien. 

Staatsangehörigkeit: 

Der Erhebung liegt der jeweils aktuelle Staatsangehörigkeits- und Gebiets-
schlüssel des Auswärtigen Amtes zu Grunde. 
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Aufenthaltsrechtlicher Status: 

Der aufenthaltsrechtliche Status beschreibt die gemäß § 1 Absatz 1 AsylbLG 
unterschiedlichen Formen der Leistungsberechtigung. 

Art der Unterbringung: 

Jede Unterkunft, in der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
nach dem AsylbLG untergebracht sind, ist einer der drei nachfolgend beschrie-

benen Möglichkeiten zugeordnet. Die ausgewählte Kategorie ist bei allen Leis-
tungsempfängerinnen und Leistungsempfängern angegeben, die in der jewei-
ligen Unterkunft leben. 

  Aufnahmeeinrichtung: Hierzu zählen die Aufnahmeeinrichtungen gem.
 § 44 Asylgesetz (AsylG) 

 Gemeinschaftsunterkunft: Hierunter fallen die Einrichtungen im Sinne
 des § 53 AsylG. 

 Dezentrale Unterbringung: Hierzu zählen alle Unterbringungsformen

 außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen gem. § 44 AsylG und Gemein-
schaftsunterkünften im Sinne des § 53 AsylG, insbesondere Einzelwohnun-
gen. 

Erwerbsstatus: 

Erwerbstätige sind Leistungsberechtigte, die gem. § 8a AsylbLG der zuständi-

gen Behörde die Aufnahme einer unselbständigen oder selbständigen Er-
werbstätigkeit gemeldet haben. Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG zäh-
len in diesem Zusammenhang nicht als Erwerbstätigkeit. Vollzeiterwerbstätig 
sind die vorgenannten Personen, deren reguläre Arbeitszeit der tariflichen Ar-
beitszeit entspricht oder darüber liegt. Teilzeiterwerbstätig sind die oben ge-

nannten Personen, deren reguläre Arbeitszeit unter der tariflichen Arbeitszeit 
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liegt. Als nicht erwerbstätig gelten alle Personen, die keiner der vorgenannten 
Kategorien zuzuordnen sind. 

Hilfe bei Krankheit: 

Hierzu zählen folgende Leistungen nach § 48 SGB XII, insbesondere in Ver-
bindung mit § 27 SGB V: 

 Notwendige ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der

 Versorgung mit Arznei-, Verbandmitteln und Zahnersatz 

 Krankenhausbehandlung sowie sonstige Leistungen, die zur Erken-

nung, Heilung, Verhütung der Verschlimmerung von Krankheit oder für die 
Linderung von Krankheitsbeschwerden notwendig sind. 

Bei der Auswahl ist zu unterscheiden, ob die Krankenhilfe ambulant oder sta-

tionär erbracht wurde. 

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft: 

Hierzu zählen folgende Leistungen nach § 50 SGB XII: 

 ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe 

 Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln 

 Pflege in einer stationären Einrichtung sowie häusliche Pflegeleistun-
gen. 

Hilfe zur Pflege: 

Die Hilfe zur Pflege umfasst nach §§ 61ff SGB XII die häusliche Pflege, Hilfs-
mittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. 

Sonstige Hilfen nach 5-9 SGB XII: 

Hierzu zählen alle übrigen im Vorangegangenen nicht genannten Hilfearten 
nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII. 
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Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt: 

Hierzu zählen folgende Leistungen nach § 4 AsylbLG: 

 erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung akuter Erkrankun-

gen und Schmerzzustände, einschließlich der Versorgung mit Arznei- 
und Verbandmitteln 

 sonstige Leistungen, die zur Genesung, Besserung oder Linderung von

 Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlich sind 

 Versorgung mit Zahnersatz, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen

 Gründen unaufschiebbar ist 

 ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung für werdende Mütter und
 Wöchnerinnen, einschließlich Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und

 Heilmittel 

 amtlich empfohlene Schutzimpfungen und medizinisch gebotene
 Vorsorgeuntersuchungen. 

Bei der Auswahl ist zu unterscheiden, ob die vorgenannten Hilfen ambulant 
oder stationär erbracht wurden und ob diese Leistung im Laufe des Jahres und 

(noch) am Jahresende erbracht wurde. 

Arbeitsgelegenheit im Laufe des Jahres: 

Hierzu zählen die nach § 5 AsylbLG zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegen-
heiten 

 in Einrichtungen zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung 

 bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern. 
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Sonstige Leistungen: 

Hierunter fallen die  nach § 6 AsylbLG sonstigen Leistungen, die insbesondere 
dann gewährt werden können, wenn sie im Einzelfall 

 zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, 

 zur Deckung der besonderen Bedürfnisse von Kindern geboten oder 

 zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht 

erforderlich sind. 

Bei der Auswahl ist zu unterscheiden, ob die vorgenannten Leistungen in Form 

von Sach- oder Geldleistungen erfolgen. 

2.1.2 Datensatzbeschreibung/Schlüsselverzeichnis 

Eine Übersicht über alle Merkmale finden Sie im Anhang. 

2.2 Vergleichbarkeit der Merkmale über die Zeit 

Die Merkmale haben sich bis auf das Merkmal EF7 (siehe Merkmalsliste im 
Anhang) über die Zeit nicht verändert und sind daher uneingeschränkt ver-

gleichbar. EF7 beschreibt bis einschließlich des Erhebungsjahres 2015 die 
Stellung zum Haushaltsvorstand, seit dem Erhebungsjahr 2016 dagegen die 
Regelbedarfsstufe (RBS) bzw. den Typ des Leistungsempfängers. 

Im September 2019 wurden per Gesetzesänderung die RBS (EF7) 
dahingehend angepasst, dass jede erwachsene Person in 
Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften (vgl. EF12) die RBS 
2 erhält (§ 2 AsylbLG), was sich folglich in einer geänderten 
Ergebnisdarstellung für die Merkmale EF7 und EF12 auswirkt.



 

9 
 

2.3 Eckwerte relevanter Merkmale und Merkmalskombinationen 

Tabelle 1: Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz in Deutschland am 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres 

2015 2016 2017 2018 2019 

974.551 728.239 468.608 411.211 393.836 

 

Tabelle 2: Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz in Deutschland am 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres nach aufenthalts-
rechtlichem Status 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aufenthaltsgestattung 708.630 551.059 336.663 286.467 265.807 

Vollziehbar zur Ausreise ver-
pflichtet 29.384 23.617 17.979 17.979 13.302 

Familienangehörige/-r 69.108 28.648 18.336 15.307 14.555 

Geduldete/-r Ausländer/-in 80.261 68.481 67.451 70.858 72.740 

Einreise über einen Flughafen 1.037 665 460 320 237 

Aufenthaltserlaubnis 12.389 7.446 4.364 3.340 2.814 

Folge- oder Zweitantrag 5.413 4.161 2.833 2.347 2.733 

Ohne Angabe 68.329 44.162 20.520 14.593 21.648 
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Tabelle 3: Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz in Deutschland am 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres nach Art der Un-
terbringung 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aufnahmeeinrichtung 182.254 94.035 56.142 44.207 47.542 

Gemeinschaftsunterkunft 416.689 313.673 204.142 170.492 173.251 

Dezentrale Unterbringung 375.608 320.531 208.324 196.512 173.043 

 

2.4 Auswertbare regionale Ebene 

Analysen der Asylbewerberregelleistungen sind für Deutschland, die Bundes-
länder, Kreise und kreisfreie Städte sowie für Gemeinden möglich. Die Aus-

wertung der Empfängerinnen und Empfänger von ausschließlich besonderen 
Asylbewerberleistungen ist aufgrund der teilweise sehr geringen Fallzahlen 
und der geltenden Geheimhaltungsvorschriften nur bedingt auf der Ebene von 
Gemeinden sowie Kreisen und kreisfreien Städten möglich. 

3 Praktische Hinweise 

3.1 Hinweise zur Geheimhaltung 

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen der statistischen Geheimhaltung  

Unter Geheimhaltung versteht man das Herstellen der absoluten Anonymität 
der Ergebnisse statistischer Analysen. Konkret bedeutet das, dass im Rahmen 
der Geheimhaltung sichergestellt wird, dass mit den veröffentlichten Ergebnis-
sen keine Rückschlüsse auf einen Einzelfall (z.B. Person, Betrieb, Einrichtung) 
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gezogen werden können. Statistische Geheimhaltung wird überall dort ange-
wendet, wo statistische Ergebnisse oder Einzeldaten die geschützten Räume 
der amtlichen Statistik verlassen.  

Die Geheimhaltung in der amtlichen Statistik ist in § 16 BStatG geregelt und 
beinhaltet, dass Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, 
die für eine Bundesstatistik angegeben werden, von den jeweils durchführen-

den statistischen Stellen geheim zu halten sind, soweit es keine anderslauten-
den Bestimmungen gibt. Dies wird auch als Statistikgeheimnis bezeichnet. Das 
Statistikgeheimnis verpflichtet die amtliche Statistik, die erhaltenen Informatio-
nen zu schützen, d.h. sie in einer Form zu anonymisieren, die keine Rück-
schlüsse mehr auf die betreffende Person und den dargelegten Sachverhalt 

enthält. Die Geheimhaltung ist auch im Hinblick auf die informationelle Selbst-
bestimmung von besonderem Interesse: Viele Erhebungen der amtlichen Sta-
tistik unterliegen der Auskunftspflicht, somit steht es den Befragten nicht frei, 
selbst zu entscheiden, ob sie eine Information weitergegeben möchten. Die 
amtliche Statistik muss deshalb sicherstellen, dass die erhobenen Daten kei-

nem Befragten zugeordnet werden können. 

Das BStatG sieht jedoch auch Fälle vor, in denen das Statistikgeheimnis nicht 
gilt. In § 16 BStatG sind die Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht darge-

legt. Unter anderem wird dort festgelegt, unter welchen Umständen die Daten 
der amtlichen Statistik für die Wissenschaft zugänglich gemacht werden dürfen 
und welche Regeln dabei einzuhalten sind.  

3.1.2 Geheimhaltung von Ergebnissen 

Um die gesetzlich vorgeschriebene Geheimhaltung von Einzelfällen in den Da-

ten sicherzustellen, müssen alle Ergebnisse, die am Gastwissenschaftlerar-
beitsplatz oder per Kontrollierter Datenfernverarbeitung erzeugt werden, vor 
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ihrer Freigabe an den Nutzer von den FDZ einer Geheimhaltungsprüfung un-
terzogen werden. Dabei stellen die FDZ sicher, dass die Ergebnisse absolut 
anonym sind und eine Reidentifikation einzelner Befragter nach menschlichem 

Ermessen ausgeschlossen werden kann. Entsprechend handeln auch die 
Fachabteilungen der Statistischen Ämter vor der Veröffentlichung von Ergeb-
nissen. 

Zur Sicherstellung der Geheimhaltung wenden die FDZ verschiedene Geheim-
haltungsregeln an, die jeweils individuell auf die jeweilige Statistik zugeschnit-
ten sind. In der Broschüre „Regelungen zur Auswertung von Mikrodaten in den 
Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder“ 
werden die gebräuchlichsten Regeln zur primären Geheimhaltung dargestellt. 

Diese Regeln werden in den FDZ im Grunde auf alle Statistiken angewendet. 
Die Anlage dieser Broschüre enthält Informationen darüber, welche Geheim-
haltungsregeln auf welche Statistiken anzuwenden sind.  

 

Die Broschüre finden Sie hier:  

https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/fdz_bro-
schuere_regelungen_2022.pdf [letzter Zugriff: 21.06.2020]. 

3.1.3 Praktische Tipps zur Vermeidung von Geheimhaltungsfällen 

Treten in den erstellten Analysen Geheimhaltungsfälle auf, werden diese 
Werte von den FDZ zur Sicherstellung der Geheimhaltung durch ein Sperr-
muster ersetzt. Gerade in Kreuztabellen entstehen so durch die notwendige 
Sekundärsperrung schnell viele „Löcher“ in den Auswertungen. Da eine einmal 
zur Sekundärsperrung herangezogene Tabellenzelle auch in allen folgenden 

Analysen gesperrt werden muss (tabellenübergreifende Geheimhaltung) – 
auch, wenn es in der neu erstellten Tabelle nicht nötig wäre – ist es sinnvoll, 

https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/fdz_broschuere_regelungen_2022.pdf
https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/fdz_broschuere_regelungen_2022.pdf
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bei jeder Ergebniserstellung darauf zu achten, dass möglichst keine Geheim-
haltungsfälle erzeugt werden. Treten in einem Output Geheimhaltungsfälle auf, 
steht es dem betreuenden FDZ frei, die Prüfung und Freigabe des Outputs 

abzulehnen. 

Um Geheimhaltungsfälle in den Analysen zu vermeiden, sollte immer darauf 
geachtet werden, dass die erstellten Analysen auf ausreichend großen Fall-

zahlen beruhen. Bei geringen Fallzahlen empfiehlt es sich, Variablenausprä-
gungen zusammen zu fassen und damit größere Fallzahlen zu erzielen. 

3.2 FAQ 

Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an den im Impressum für fach-
liche Informationen genannten FDZ-Standort 

3.3 Verfügbare Tools 

Für dieses Produkt werden seitens der FDZ keine weiterführenden Tools an-
geboten.  
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Anhang 

Merkmalsliste: Empfänger von Asylbewerberregelleistungen (EVAS 22221) 
und Empfänger von ausschließlich besonderen Asylbewerberleistungen 
(EVAS 22231) ab 2016 

Variable Bezeichnung 

Jahr Berichtsjahr 

bl Bundesland 

EF2 Regionalangaben des Trägers (Kreis) 

EF4 

Pseudo-Haushaltsnummer 

(bitte beachten: gleiche Pseudo-Haushaltsnummer in verschiedenen Be-
richtsjahren bedeutet nicht, dass es sich um denselben Haushalt handelt. 
Panelanalysen sind nicht möglich.) 

EF5 

Art des Trägers 

1 = örtlich 

2 = überörtlich 

EF6 Wohnort des Haushalts (Gemeinde) 

EF7 

Regelbedarfsstufe (seit 2016, bis 2015: Stellung zum Haushaltsvorstand) 

1 = Alleinstehende Leistungsberechtigte 

2 = Zwei erwachsene Leistungsberechtigte in gemeinsamen Haushalt 

3 = Weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 

4 = Jugendliche Leistungsberechtigte, 15.-18. Lebensjahr 

5 = Leistungsberechtigte Kinder, 7.-14. Lebensjahr 

6 = Leistungsberechtigte Kinder, bis 6. Lebensjahr 

EF8 Geschlecht 



 

15 
 

Variable Bezeichnung 

1 = Männlich 

2 = Weiblich 

EF9 Geburtsmonat und Jahr 

EF9U1 Geburtsmonat 

EF9U2 Geburtsjahr 

EF10 Staatsangehörigkeit 

EF11 

Aufenthaltsrechtlicher Status 

1 = Aufenthaltsgestattung 

2 = Vollziehbar zur Ausreise verpflichtet 

3 = Familienangehörige(r) 

4 = Geduldete(r) Ausländer(in) 

5 = Einreise über einen Flughafen 

6 = Aufenthaltsbefugnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-
schen Gründen 

7 = Folge- oder Zweitantrag 

EF12 

Art der Unterbringung 

1 = Aufnahmeeinrichtung  

2 = Gemeinschaftsunterkunft 

3 = Dezentrale Unterbringung 

EF13 

Erwerbsstatus 

1 = Vollzeiterwerbstätigkeit 

2 = Teilzeiterwerbstätigkeit 

3 = nicht erwerbstätig 
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Variable Bezeichnung 

EF14 
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (nur für BA 31) 

1 = ja, sonst leer 

EF15 
Hilfe bei Krankheit ambulant 

1 = ja, sonst leer 

EF16 
Hilfe bei Krankheit stationär 

1 = ja, sonst leer 

EF17 
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz 

1 = ja, sonst leer 

EF18 
Hilfe zur Pflege 

1 = ja, sonst leer 

EF19 
Sonstige Hilfe nach Kapitel 5-9 SGB XII 

1 = ja, sonst leer 

EF20 
Sachleistung 

1 = ja, sonst leer 

EF21 
Wertgutschein 

1 = ja, sonst leer 

EF22 
Geldleistung (ohne Taschengeld) 

1 = ja, sonst leer 

EF23 

Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, ambulant im Laufe 
des Jahres 

1 = ja, sonst leer 
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Variable Bezeichnung 

EF24 

Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, ambulant am Jah-
resende 

1 = ja, sonst leer 

EF25 

Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, stationär im Laufe 
des Jahres 

1 = ja, sonst leer 

EF26 

Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, stationär am Jah-
resende 

1 = ja, sonst leer 

EF27 
Arbeitsgelegenheit im Laufe des Jahres 

1 = ja, sonst leer 

EF28 
Arbeitsgelegenheit am Jahresende 

1 = ja, sonst leer 

EF29 
Sonstige Leistung Sachleistung im Laufe des Jahres 

1 = ja, sonst leer 

EF30 
Sonstige Leistung Sachleistung am Jahresende 

1 = ja, sonst leer 

EF31 
Geldleistung im Laufe des Jahres 

1 = ja, sonst leer 

EF32 
Geldleistung am Jahresende 

1 = ja, sonst leer 

EF33 Beginn der Leistungsgewährung (nur BA 31 und nur 1. Person, sonst leer) 

EF34 Art des eingesetzten Einkommens und Vermögens  
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Variable Bezeichnung 

(nur BA 31 und nur 1. Person, sonst leer) 

1 = Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

2 = Vermögen 

3 = Staatliche Sozialleistungen 

4 = Unterhaltszahlungen Dritter 

5 = Sonstige Einkünfte 

6 = Kein Einkommen/Vermögen vorhanden 

EF35 
Höhe des eingesetzten Einkommens und Vermögens in EUR pro Monat  

(nur BA 31und nur 1. Person, sonst leer) 

EF37 Anzahl der Leistungsempfänger des Haushalts 

EF38 Bisherige Dauer der Leistungsgewährung in Monaten (nur BA 31, sonst 
leer) 

EF39 Altersjahre im Berichtszeitpunkt 

EF40 

Haushaltstyp 

1 = Ehepaare ohne Kinder unter 18 Jahren 

2 = Ehepaare mit Kindern unter 18 Jahren 

3 = Einzeln nachgewiesene Haushaltsvorstände männlich 

4 = Einzeln nachgewiesene Haushaltsvorstände weiblich 

5 = Haushaltsvorstände männl. mit Kindern u. 18 Jahren 

6 = Haushaltsvorstände weibl. mit Kindern u. 18 Jahren 

7 = Sonstige Haushalte ohne Minderjährige 

8 = Sonstige Haushalte mit Minderjährigen 

 

Bogenart 3 (Regelleistungen) 
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